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RS OGH 1965/10/19 8Ob277/65
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.10.1965

Norm

ABGB §1299 D

NO §5 Abs2

Rechtssatz

Der Notar haftet als Urkundenverfasser nicht für den aus der Handlungsfähigkeit des Hypothekarschuldners

entstandenen Schaden, wenn der Schuldner der Pfandbestellungsurkunde nicht vor dem Notar unterschrieben hat

und diesem niemals zu Gesicht gekommen ist.
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